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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

§ 1 Gebäudehöhen 
Der Bezugs-Höhenpunkt zur Bestimmung der Gebäudehöhe (Höhe fertiger Erdgeschossfußboden) ist der 
Schnittpunkt der Mittellinie der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche - Ok. fertige Straßenoberfläche - mit 
der verlängerten, senkrecht zur öffentlichen Verkehrsfläche verlaufenden Mittellinie des jeweiligen 
Baugrundstücks (Grundstücksachse). 
In den GIE- und GEE-Gebieten ist die max. Gebäudehöhe, gemessen von der Oberkante fertiger 
Erdgeschossfußboden bis zur oberen Kante des Daches auf 12,0 m festgesetzt. Für untergeordnete bauliche 
Anlagen wie Fahrstuhlschächte, Schornsteine, Siloanlagen und Antennenträger ist eine Überschreitung auf bis 
zu max. 18,0 m zulässig. 
In dem GEE-1-Gebiet ist die max. Gebäudehöhe, gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden 
bis zur oberen Kante des Daches auf 15,0 m festgesetzt. Für untergeordnete bauliche Anlagen wie 
Fahrstuhlschächte, Schornsteine, Siloanlagen und Antennenträger ist eine Überschreitung auf bis zu max. 21,0 
m zulässig. 

 
 

§ 2 Festsetzungen zum Immissionsschutz 
 Emissionskontingente (LEK) 

In den Flächen mit festgesetzten LEK sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die 
die in der Planzeichnung festgesetzten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 
„Geräuschkontingentierung“ (Dezember 2006, Beuth-Verlag) weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch nachts 
(22.00 h bis 06.00 h) überschreiten. 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5:  
 
Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP)  
Die IFSP wurden auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ 
bestimmt.  
In den entsprechend gekennzeichneten Flächen sind Betriebe und Anlagen zulässig, deren Schallemissionen - 
bei einer Quellhöhe von 3,50 m und allseitig ungehinderter Schallausbreitung in den Halbraum - einen 

Immissionswirksamen Flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) pro m² nicht überschreiten. 
tags (06.00 bis 22.00 Uhr) XT dB(A)         nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) XN dB(A) 
 
Die Anforderung ist erfüllt, wenn der Schallleistungspegel (LWA) der Anlage oder des Betriebes den der 
Betriebsgrundstücksfläche entsprechenden zulässigen Schallleistungspegel (LWA, zul.) nicht überschreitet. 

  
Das Immissionskontingent (IK) errechnet sich wie folgt: 
LWA ,zul.   = IFSP + 10 lg F/F0 in dB (gem. Formel 3 der DIN 18005 Teil 1)  
IK            = LWA,zul. - [10 lg (s/s0) + 11] dB (gem. Formel 7 der DIN ISO 9613-2) 

  
Dabei entspricht: 
F / F0     = Fläche des (Betriebs-)Grundstücks in  m² 
s / s0     = Abstand zwischen Betriebsgrundstück (Mittelpunkt) und Immissionsort in m 

  
Die angegebenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegelwerte (IFSP) sind „effektive 
Werte“. Der „wahre“ Schallleistungspegel kann um das Maß einer möglichen Abschirmung durch Gebäude 
erhöht werden. Damit ist es möglich, bei einer Betriebsplanung durch Gebäudestellungen oder Wahl von 
entsprechenden Baustoffen auch stärker emittierende Bereiche zu verwirklichen. Auch Lärmschutzwände oder 
sonstige technische Vorkehrungen können beider praktischen Ermittlung des vorhandenen flächenbezogenen 
Schallleistungspegels berücksichtigt werden. 
 
Die o.g. DIN-Vorschriften werden beim Bauamt der Gemeinde zur Einsicht bereitgehalten. 

 

 

§ 3 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, usw. (gem. § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) 
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind entsprechend der 
potentiellen natürlichen Vegetation (eine Pflanze je 1,5 x 1,5m) zu bepflanzen. 
Im Bereich der Flächen mit Bindungen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern usw. sind die vorhandenen 
Pflanzen dauerhaft zu erhalten und bei Abgang entsprechend nach zu pflanzen. 
Innerhalb der Flächen für Bepflanzungen sind Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen 
gem. § 14 (1) BauNVO unzulässig. 
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§ 4 Nutzungsregelungen 
a) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind im Plangebiet Wohnungsprostitution, Sexshops und solche Betriebe, deren 

beabsichtige Nutzung auf die Ausübung sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflächen ausgerichtet ist 
oder bei denen die Ausübung sexueller Handlungen ein betriebliches Wesensmerkmal darstellt, wie z. B. 
Bordelle, bordellartige Betriebe, sogenannte Swinger-Clubs oder gewerbliche Zimmervermietungen zum Zweck 
der Vornahme sexueller Handlungen nicht zulässig. 
 

b) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind im Plangebiet Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nicht 
zulässig. 
 

c) Im Plangebiet sind Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf 
an End-Verbraucher unzulässig, wenn das angebotene Sortiment ganz oder teilweise den Waren der 
nachstehenden Liste zuzuordnen ist (gemäß § 1 (9) BauNVO): 

 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 

 Schreibwaren, Papier, Bastelbedarf, Büroartikel (ohne Büromöbel)  

 Haushaltswaren, Glas/ Porzellan/ Keramik, Kunstgewerbe, Geschenkartikel 

 Baby-, Kinderartikel 

 Bekleidung, Pelze, Lederwaren, Schuhe  

 Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Teppiche 

 Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger, Computer, Elektrowaren 

 Fotoartikel, Optik, 

 Musikinstrumente, Musikalien 

 Uhren, Schmuck, Silberwaren 

 Spielwaren, Sportartikel, Sportgeräte (ausgenommen Großgeräte)  

 Lebensmittel, Getränke  

 Apotheken-, Drogerie-, Kosmetikwaren 

 Blumen 

 Zooartikel, Tiere, Tiernahrung 
 
Generell zulässig sind Handwerksbetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an End-Verbraucher, wenn das 
angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stammt (nur Waren, die in dem Handwerksbetrieb hergestellt 
worden sind) und der Betrieb aufgrund der von ihm ausgehenden Emissionen typischerweise nur in einem 
Gewerbe- oder Industriegebiet zulässig ist (Produktions-verbindungshandel). Die Verkaufsfläche darf maximal 
10 % der Gesamtfläche betragen, höchstens jedoch 100 qm. 
 
Betriebe, die lediglich einen Fabrikverkauf zum Gegenstand haben oder in Form eines Factory-Outlet-Centers 
(FOC) oder ähnlichen Outlet-Store betrieben werden, sind nicht zulässig. 
 

d) In den GIE-, GEE- und GEE-1-Gebieten sind Betriebe, die Abwasser mit gefährlichen Stoffen gemäß der 
Indirekteinleiterverordnung (Nds. GVBl. V. 18.10.90) erzeugen, soweit die dort genannten Grenzwerte bzw. 
Anforderungen nicht eingehalten werden, nicht zulässig. 
 

e) Im Plangebiet sind Wohnnutzungen (i.S. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) gemäß § 1 (6) BauNVO unzulässig. 
 
 

§ 5 Außerkrafttreten von Satzungen 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 43 (Neuaufstellung) tritt der Bebauungsplan Nr. Nr. 43 „AGRO“ 
außer Kraft. 
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TEXTLICHE HINWEISE 
 
1. Von der Bundesstraße B 65 gehen Emissionen aus. Für die in Kenntnis dieser Verkehrsanlage errichteten 

baulichen Anlagen können gegenüber dem Baulastträger der Straße keinerlei Entschädigungsansprüche 
hinsichtlich weitergehenden Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 
Ebenso können vom Betrieb der Eisenbahnstrecke von Holzhausen nach Bohmte (Wittlager Kreisbahn) 
Emissionen aus gehen. Zu einem späteren Zeitpunkt ggf. notwendige Immissionsschutzmaßnahmen dürfen nicht 
zu Lasten des Bahnbetreibers gehen. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das Können u.a. sein: 

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß §14 Abs.1 Nds. 
Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Nds. Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Telefon: 
0441/799-2120, unverzüglich gemeldet werden. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach §14 Abs.2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 

3. Aus Gründen der Betriebssicherheit ist entlang dem Bahngelände (Gleis) in einem Abstand von mindestens 
3,00 m ab Gleisachse bzw. auf der Grundstücksgrenze eine mindestens 1,50 m hohe Einfriedung ohne Öffnung 
herzustellen. 

 
4. Es wird empfohlen, die Gebäudefassaden mit Kletterpflanzen zu begrünen (z. B. Efeu, wilder Wein etc.). 
 
5. Es wird empfohlen, das anfallende Dachflächenwasser auf dem Grundstück zu verrieseln. Das Nds. 

Wassergesetz ist zu beachten. 
 
6. Ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flächen 

können Geruchs-, Staub- und Lärmemissionen auf das Plangebiet einwirken, die jedoch unvermeidbar und als 
ortsüblich hinzunehmen sind. 

 


